
 

17.06.2025 BK_2025-02_Beschluss_Änderungen_Anlage1_und_Anlage33AVR_gezeichnet.docx Seite 1 von 2 

 
Deutscher 
Caritasverband e.V.   

BK 2/2025  
 
Beschluss 
der Bundeskommission  
am 5. Juni 2025 in Bad Hersfeld  
 
 
 
 

 Änderungen in Anlagen 1 und 33 zu den AVR 
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 
 

I. Änderung in Abschnitt Ic der Anlage 1 zu den AVR 
 

Der Abschnitt Ic der Anlage 1 zu den AVR wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Ic Eingruppierung bei nicht erfüllter Ausbildungsvoraussetzung  
 
1Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforde-
rung bestimmt, sind Mitarbeiter, die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung 
nicht besitzen,   
 wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist,  
 wenn nicht auch „sonstige Mitarbeiter“ von diesem Tätigkeitsmerkmal er-

fasst werden oder  
 wenn auch „sonstige Mitarbeiter“ von diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst 

werden, diese Beschäftigten jedoch nicht die Voraussetzungen des „sons-
tigen Beschäftigten“ erfüllen, 

bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen dieses Tätigkeitsmerkmals in der 
nächst niedrigeren Vergütungsgruppe bzw. Entgeltgruppe eingruppiert. 2Satz 
1 gilt entsprechend für Tätigkeitsmerkmale, die bei Erfüllung qualifizierter An-
forderungen eine höhere Eingruppierung vorsehen. 3Satz 1 gilt nicht, wenn die 
Vergütungsgruppen- bzw. Entgeltordnung für diesen Fall ein Tätigkeitsmerk-
mal (z.B. „in der Tätigkeit von …“) enthält. 

 
 

II. Änderung in § 1 der Anlage 33 zu den AVR 
 
In § 1 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 33 zu den AVR wird die Angabe „Ic“ gestri-
chen. Der so geänderte Satz 2 lautet wie folgt: 
 
„2Abschnitte Ia, IIIA, V, VII und XIV der Anlage 1, Anlagen 1b, 2d, 3, 6 und 6a 
sowie § 4 und §§ 6 bis 9 der Anlage 14 finden keine Anwendung.“ 

 
 
III. Inkrafttreten 

 
Die Änderungen treten zum 1. Juli 2025 in Kraft. 
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B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 

 
Mit den obigen Änderungen wird der Regelungstext des Abschnitts Ic der Anlage 1 zu den AVR 
insofern modernisiert, als dass er an die Systematik der Eingruppierung nach Entgeltgruppen 
angepasst wird, gleichzeitig aber auch die Eingruppierung in die Vergütungsgruppen erfasst.   
 
Ferner findet Abschnitt Ic der Anlage 1 zu den AVR nun auch für die Anlage 33 zu den AVR An-
wendung. Das entspricht dem Grundsatz, wie er bereits für die Anlagen 30, 31 und 32 zu den 
AVR gilt, dort jeweils § 1 Absatz 2 Satz 2.  
Für die Ungleichbehandlung zwischen den Anlagen bezüglich der Geltung des Abschnitts Ic der 
Anlage 1 zu den AVR besteht kein sachlicher Grund. 
 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
 

Die Kompetenz der Bundeskommission besteht nach § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung. Die Re-
gelung betrifft Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-
Ordnung. Es handelt sich nicht um eine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des 
Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 
13 Abs. 3 S. 1 AK-Ordnung. 
 

* * * 
 

Bad Hersfeld, 5. Juni 2025 
 
 
 
gez. Matthias Mitzscherlich 
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


